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bewaffnete Macht mit vereinten Kräften tätlicher Wider
stand geleistet oder Gewalt verübt worden, so treten 
gegen diejenigen, welche an diesen Handlungen tcilgenom- 
men haben, die Strafen des Aufruhrs ein.

Amu.: Vgl. Vorbem. zu § 331.

Forstwidefstand.
§ H7

(1) Wer einem Forst-, Jagd- oder Fischereibeamten, 
dem Eigentümer eines Waldes oder eines Fischgewässers, 
einem Forst- oder Fischereiberechtigten, einem Jagd
oder Fischereiausübungsberechtigten, oder einem von die
sen bestellten Aufseher in der rechtmäßigen Ausübung 
seines Amtes oder Rechtes durch Gewalt oder durch Be
drohung mit Gewalt Widerstand leistet, oder wer eine 
dieser Personen während der Ausübung ihres Amtes oder 
Rechtes tätlich angreift, wird mit Gefängnis von vier
zehn Tagen bis zu drei Jahren bestraft.

(2) Ist der Widerstand oder der Angriff unter Drohung 
mit Schießgewehr, Äxten oder anderen gefährlichen Werk
zeugen erfolgt, oder mit Gewalt an der Person begangen 
worden, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter drei Monaten 
ein.

(3) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt in 
den Fällen des Absatz 1 Gefängnisstrafe bis zu einem 
Jahre, in den Fällen des Absatz 2 Gefängnisstrafe nicht 
unter einem Monat ein.

(4) Der Versuch ist strafbar.

Anm.: § 117 ist durch Art. 10 Ziff. 2 des Ges. zur Änderung des Straf- 
gesetzbuches vom 28. Juni 1935 (RGBl. 1 S. 839) und durch Art. 4 der VO 
zur Angleichung des Strufrechts vom 29. Mai 1943 (RGBl. I S. 339) ergänzt 
worden. Im übrigen vgl. Vorbem. zu § 331.
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